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STIFTUNG UMWELTENERGIERECHT 
– ZUKUNFTSWERKSTATT FÜR 
DAS RECHT DER ENERGIEWENDE 
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• Am 1. März 2011 gegründet von 46 Stiftern, 
mittlerweile zahlreiche Zustiftungen und Spenden 

• Zweck ist die Förderung der Rechtswissenschaft auf dem 
Gebiet des Klimaschutz- und Umweltenergierechts 

• Leitfrage: „Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die 
energie- und klimapolitischen Ziele erreichen zu können?“ 

• Operativ tätig als außeruniversitäres Forschungsinstitut mit 
18 Rechtswissenschaftlern und Teil eines interdisziplinären 
und europäischen Forschungsnetzwerkes 

• Finanzierung über Zuwendungen und Aufträge der 
öffentlichen Hand sowie Spenden 

Zukunftswerkstatt für das Recht der Energiewende 
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• Weichenstellungen im EEG 2014 und Fahrplan des BMWi 

• Übergangsregelungen im EEG 2014 für die Zeit ab 2017 

• Rechtswissenschaftliche Bewertung der Einführung von 
Ausschreibungen 

• Europarechtliche Hintergründe und Spielräume 
für die EEG-Novelle 2016 

• Mögliche Entwicklungslinien anhand der Entscheidungen in 
der Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) 

• Mögliche Präqualifikationsanforderungen für die Wind-
Ausschreibung 

• Mögliche Ausgestaltungsvarianten für die zukünftige 
Förderung 

Inhalt 
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AUSSCHREIBUNGEN IM EEG 2014 
UND ZEITPLAN DES BMWI 
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• § 2 Abs. 5 zeigt den Weg zu Ausschreibungen auf: 

„Die finanzielle Förderung und ihre Höhe sollen für Strom 
aus erneuerbaren Energien und aus Grubengas bis 
spätestens 2017 durch Ausschreibungen ermittelt werden. 
Zu diesem Zweck werden zunächst für Strom aus 
Freiflächenanlagen Erfahrungen mit einer 
wettbewerblichen Ermittlung der Höhe der finanziellen 
Förderung gesammelt. Bei der Umstellung auf 
Ausschreibungen soll die Akteursvielfalt bei der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhalten 
bleiben.“ 

§ 2: Das politische „Versprechen“ 
zur Einführung von Ausschreibungen  
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• EEG 2014 führt selbst keine Ausschreibungen ein 

• EEG 2014 enthält aber 

– Zum einen die politische „Festlegung“ auf Einführung von 
Ausschreibungen und 

– Zum anderen erste Regelungen und eine 
Verordnungsermächtigung zur Umsetzung einer 
Pilotausschreibung für PV-Freiflächenanlagen 

– Daneben in den Übergangsvorschriften erste Vorgaben für den 
Übergang vom „EEG 2.0“ zu einem „EEG 3.0“ 

• Ausschreibungen erfordern also zunächst weitere 
Handlungen des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers 

Regelungen zu Ausschreibungen im EEG 2014 
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• § 2 Abs. 5 Satz 3 EEG 2014 verpflichtet dazu, dass „[b]ei der 
Umstellung auf Ausschreibungen […] die Akteursvielfalt bei 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erhalten 
bleiben [soll]“ 

• Hinsichtlich der Bindungswirkung ist zu differenzieren: 

– Für die Einführung des PV-Piloten entfaltet die Norm 
unmittelbare Bindungswirkung für den Verordnungsgeber 

– Für die Umstellung auf ein „EEG 3.0“ ist der parlamentarische 
Gesetzgeber frei darin, ob und wie er Akteursvielfalt als Ziel 
aufrechterhält 

• Was unter Akteursvielfalt zu verstehen ist, ist nicht geregelt 

• Mit welchen Mitteln diese erhalten bleiben soll, steht im 
Ermessen des Verordnungs- und Gesetzgebers 

Auftrag: Erhalt der Akteursvielfalt bei der Umstellung 
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Zeitplan des BMWi zur Umstellung (Version 2014) 
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Vermutlicher Zeitplan der Umstellung 

Festlegung der Eckpunkte für die 

Windausschreibung 
fortlaufend, bereits begonnen 

Ausarbeitung des Gesetzes 
Vorarbeiten vermutlich bereits 

begonnen 

Fertigstellung Eckpunkte 
Herbst 2015 

 

Referentenentwurf/Beginn der 

Hausabstimmung 
Jahreswechsel 2015/16 

Einleitung Regierungsabstimmung spätestens Jahresanfang 2016 

Kabinettsbeschluss März/April 2016 

Verabschiedung durch BT/BR Sommer/Frühherbst 2016 

Notifizierung bei EU-KOM Herbst 2016 

1. Ausschreibungsrunde Spätherbst 2016 
11 
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• Ausschreibungsmengen 
unklar und im Gesetz 
nicht geregelt 

• Anhaltspunkte durch 
Ausbaukorridor geboten 

• Konsequenzen für  

– Wasserkraft, 

– Klär-, Deponie und 
Grubengas sowie 

– Geothermie? 

Ausschreibungsmengen entsprechend Ausbaukorridor? 
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• § 2 Abs. 6 EEG 2014 sieht unter bestimmten 
Voraussetzungen die Einbeziehung von Strom aus in 
anderen EU-Ländern errichteten Anlagen vor: 

„Die Ausschreibungen nach Absatz 5 sollen in einem 
Umfang von mindestens 5 Prozent der jährlich neu 
installierten Leistung europaweit geöffnet werden, soweit 

1. eine völkerrechtliche Vereinbarung vorliegt, die die 
Kooperationsmaßnahmen im Sinne der Artikel 5 bis 8 oder 
des Artikels 11 der Richtlinie 2009/28/EG (…) umsetzt, 

2. die Förderung nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit 
erfolgt und 

3. der physikalische Import des Stroms nachgewiesen 
werden kann.“ 

Europaweite Öffnung der Förderung in Deutschland? 
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• Vorgabe ist Ergebnis der beihilferechtlichen Notifizierung 
des EEG 2014 bei der EU-Kommission 

• Öffnung nach den Vorgaben der Leitlinien für Energie- und 
Umweltbeihilfen (EEAG) nicht erforderlich 

• Öffnung auch vor dem Hintergrund der 
Warenverkehrsfreiheit nicht erforderlich, Entscheidung 
insbesondere aufgrund der Aland-Entscheidung des EuGH 
vom 01.07.2014 überraschend 

• Ob die Öffnungsklausel allerdings Bedeutung erlangen wird, 
ist angesichts der Voraussetzungen fraglich 

Bewertung der Öffnungsklausel des § 2 Abs. 6 EEG 2014 
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ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 
IM EEG 2014 FÜR DIE UMSTELLUNG 
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• Förderung nach Maßgabe der §§ 40-54 EEG 2014 endet 

– Für Freiflächen-PV „ab dem ersten Tag des siebten auf die 
erstmalige Bekanntmachung einer Ausschreibung (…) folgenden 
Kalendermonats“, § 55 Abs. 3 Satz 1 EEG 2014 
 31.08.2015 

– Für alle anderen Anlagen soll sie „spätestens 2017“ enden 

• Fortgeltung des heutigen Rechts gemäß § 102 EEG 2014 

– Wind auf See und Geothermie bei Genehmigung bzw. Zulassung 
vor 2017 und Inbetriebnahme vor 2021 (Nr. 1 und 2) 

– Für alle andere Anlagen bei Genehmigung nach BImSchG oder 
Bundesrecht vor 2017 und Inbetriebnahme vor 2019 (Nr. 3) 

Planungshorizont in der „alten Welt“ 
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AUSSCHREIBUNGEN – BEWERTUNG 
AUS SICHT DER RECHTSWISSENSCHAFT 
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• Ausschreibungen führen nicht nur zu wettbewerblichen 
Ermittlung der Förderhöhe, … 

• … sondern beschränken den Zugang zur Förderung 

• Dadurch erfolgt ein gegenüber dem EEG 2014 noch 
weitergehender Systemwechsel und werden drei zentrale 
Elemente des bisherigen EEG nachteilig verändert 

– Das „Jedermannsrecht“, die gesetzliche Förderung in Anspruch zu 
nehmen und damit in Erneuerbare investieren zu können  

– Die ehemals starke Stellung der Investoren wird weiter geschwächt 

– Die Chance, mehr Erneuerbare als geplant zubauen zu können 

• Inwieweit sich dies negativ auswirkt, hängt von der konkreten 
Ausgestaltung der Ausschreibungen ab 

Folgen der Umstellung auf Ausschreibungen 
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EUROPARECHTLICHE HINTERGRÜNDE 
UND SPIELRÄUME FÜR DAS EEG 2016 
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• EU-Kommission hat parallel zum EEG-Beihilfeverfahren das 
Beihilferecht umfassend neu geordnet 

• Beihilfeleitlinien für Umweltschutz und Energie 2014-2020 

• Technologieneutrale Ausschreibungen als Regelfall ab 2017 

• Ausnahmen gelten 

– Von der Pflicht zur Ausschreibung unter engsten Voraussetzungen 

– Von der Pflicht zur technologieneutralen Ausschreibung 

– Für kleinere Projekte, bei Wind bis 6 Anlagen oder 6 MW  

• Diese Leitlinien sind immer dann anwendbar, wenn ein 
Fördersystem als Beihilfe zu qualifizieren ist 

Neue Beihilfeleitlinien verlangen Ausschreibungen 
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(126) In einer Übergangsphase, die die Jahre 2015 und 2016 umfasst, sollten die Beihilfen für 
mindestens 5 % der geplanten neuen Kapazitäten für die Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen im Rahmen einer Ausschreibung anhand eindeutiger, 
transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt werden. 

Ab dem 1. Januar 2017 gilt Folgendes: 

Beihilfen werden im Rahmen einer Ausschreibung anhand eindeutiger, transparenter und 
diskriminierungsfreier Kriterien gewährt, es sei denn, die Mitgliedstaaten weisen nach, 

a) dass nur ein Vorhaben oder Standort oder nur eine sehr begrenzte Zahl von Vorhaben oder 
Standorten beihilfefähig wäre oder 

b) dass eine Ausschreibung zu einem höheren Förderniveau führen würde (Verzicht auf 
Ausschreibung z. B. zur Vermeidung strategischen Bietverhaltens) oder 

c) dass eine Ausschreibung dazu führen würde, dass nur wenige Vorhaben verwirklicht 
werden (Verzicht auf Ausschreibung zur Vermeidung der Unterbietung). 

Sofern an diesen Ausschreibungen alle Erzeuger, die Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugen, zu diskriminierungsfreien Bedingungen teilnehmen können, wird die Kommission 
davon ausgehen, dass die Beihilfe angemessen ist und den Wettbewerb nicht in einem dem 
Binnenmarkt zuwiderlaufenden Maß verfälscht 

Vorgaben der UEBLL zu Ausschreibungen (I) 
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Die Ausschreibung kann auf bestimmte Technologien beschränkt werden, wenn eine allen 
Erzeugern offenstehende Ausschreibung zu einem suboptimalen Ergebnis führen würde, das 
durch die Ausgestaltung des Verfahrens vor allem aus folgenden Gründen nicht verhindert 
werden könnte: 

a) längerfristiges Potenzial einer bestimmten neuen, innovativen Technologie oder 

b) Notwendigkeit einer Diversifizierung oder 

c) Netzeinschränkungen und Netzstabilität oder 

d) System(integrations)kosten oder 

e) Notwendigkeit, durch die Förderung der Biomasse verursachte 
Wettbewerbsverfälschungen auf den Rohstoffmärkten zu vermeiden. 

Für Anlagen mit einer installierten Stromerzeugungskapazität von weniger als 1 MW und 
Demonstrationsvorhaben, ausgenommen Windkraftanlagen, für die als Grenzwert eine 
installierte Stromerzeugungskapazität von 6 MW oder 6 Erzeugungseinheiten gilt, können 
Beihilfen ohne Ausschreibung nach Randnummer (126) gewährt werden. 
 

Wenn keine Ausschreibung durchgeführt wird, gelten die Voraussetzungen der Randnummern 
(124) und (125) sowie die Voraussetzungen für Betriebsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer 
Energien, ausgenommen Strom aus erneuerbaren Energiequellen, unter Randnummer (131). 

Vorgaben der UEBLL zu Ausschreibungen (II) 
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• Ausgangspunkt: Frage nach der Beihilfeeigenschaft des EEG 

– Ohne Beihilfe keine Anwendbarkeit der UEBLL 

• Ist das EEG eine Beihilfe? 

– Ansatz der KOM 1: PreussenElektra gilt nicht mehr 

– Ansatz der KOM 2: Beihilfeeigenschaft aufgrund konkreter (und 
verzichtbarer) Elemente der neuen EEG-Wälzung 
 KOM hat EEG 2012 und 2014 als Beihilfe qualifiziert; BuReg 
hat gegen Entscheidung zum EEG 2012 Klage eingereicht 

• Bessere Gründe sprechen nach wie vor gegen Beihilfe 

– Keine Aufgabe von PreussenElektra 

– Ausgestaltung der Wälzung führt nicht zu staatlicher 
Verfügungsgewalt über die EEG-Umlage 

Zwingt das Europarecht zu Ausschreibungen? 
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• Möglichkeit besteht fort, in Zukunft das EEG nicht nach 
Anforderungen der Beihilfeleitlinien auszugestalten und 
Novellen beihilferechtlich nicht zu notifizieren 

– 1. Argumentationslinie: EEG ist keine Beihilfe 

– 2. Argumentationslinie: Gezielte Änderung der von der KOM 
beanstandeten Elemente in der EEG-Wälzung 

– 3. Argumentationslinie: Beihilfeleitlinien rechtswidrig und daher 
nicht zu beachten (u. a. Verstoß gegen EE-Richtlinie und 
Energieautonomie der Mitgliedstaaten) 

• Wenn man diesen Weg nicht gehen will, wird man sich 
unabhängig von der rechtlichen Einordung von EEG und 
Beihilfeleitlinien auf das „politische Spiel“ einlassen müssen 

Welche Handlungsmöglichkeiten bietet das Recht? 
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MÖGLICHE ENTWICKLUNGSLINIEN 
ANHAND DER FFAV 
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• Laut Koalitionsvertrag sollte aufgrund der Erfahrungen mit 
einer Pilotausschreibung für PV-Freiflächenanlagen die 
Entscheidung zum Ob der Einführung von Ausschreibungen 
in anderen EE-Sparten getroffen werden 

• BuReg hat in Meseberger-Beschlüssen eine Einführung von 
allgemeinen Ausschreibungen unabhängig von den 
Erfahrungen zum PV-Piloten beschlossen 

• Mittlerweile wird allgemein anerkannt, dass die 
Erfahrungen zu PV-Freiflächen nicht übertragbar sind 

• Gleichwohl werden die jetzt getroffenen Entscheidungen 
die Basis für die Ausgestaltung der Ausschreibungen für die 
anderen EE-Sparten bilden 

Verhältnis der FFAV zur Wind-Ausschreibung 2016 
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• Beibehaltung wesentlicher Strukturen des EEG 

– Förderung durch (gleitende) Marktprämie über 20 Jahre 

• Absicherung der Ausbauziele 

– Ursprüngliches Ausschreibungsvolumen 50 % über Zielwert 

– Materielle Präqualifikationen, finanzielle Sicherheiten und Fristen 

• Reduzierung spekulativer Elemente 

– Projektbezogene Ausschreibungen 

– Keine Übertragbarkeit der Förderberechtigung 

• Stärkung der Kosteneffizienz 

– Stärkung des Wettbewerbs durch zusätzliche Flächen 

– Preisobergrenze als Sicherungslinie 

Leitgedanken des BMWi bei Erarbeitung der FFAV 
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• Ausschreibung erfolgt mittels der gleitenden Marktprämie 

• Vergleichsweise einfache Bedingungen 

– Lediglich bauplanungsrechtliche Anforderungen 

– Geboten wird auf den anzulegenden Wert als Förderwert 

– Sicherheiten bei Gebotsabgabe und nach Zuschlag 

• Ausschreibende Stelle: Bundesnetzagentur 

• Mehrere Ausschreibungsrunden im Jahr 

• Zuschlag nur anhand des gebotenen anzulegenden Wertes 

• Keine Sonderregelungen oder Privilegien für kleine Projekte 

PV-Pilot als Anhaltspunkt für die Wind-Ausschreibung? 
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• Fast alle als wesentlich zu qualifizierenden Entscheidungen 
waren extrem umstritten 

• BMWi konnte sich in etlichen Punkten nicht durchsetzen 

– Statt 600 MW nur durchschnittlich 400 MW jährliches 
Ausschreibungsvolumen 

– Nahezu keine zusätzlichen Flächen 

• Ausgang zu anderen Punkten war lange unklar 

– Fixe Ex-ante-Prämie statt Marktprämie 

 

 Politische „Großwetterlage“ für EEG-Novelle 2016 schwer 
kalkulierbar  

Beobachtungen zum Entscheidungsprozess der FFAV 
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AUSGESTALTUNGSVARIANTEN 
FÜR DIE AUSSCHREIBUNG 
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• Vielfältige Fragen zu klären 

• Vielfältige nicht auflösbare konkurrierende Ziele 

 

 

Aspekte zur Entwicklung eines Ausschreibungsdesigns 

32 

Quelle: Ecofys für BMWi, 2015 
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• Vielfältige Akteuersstruktur 

• Für 2.500 MW/a (netto) ist 
bis 2025 ein Zubau von 4.000 
MW/a erforderlich 

• 58 % der heutigen Parks mit 
6 oder weniger Anlagen, 
2012-2014 sogar 63 % 

• Realisierungszeitraum Wind-
energieanalagen Ø 5 Jahre, 
aber hohe Streubreite 

• Kosten bis zur Genehmigung 
bei realisierten Anlagen bei 
70-115 € (aber Streubreite) 

BMWi-Marktanalyse  
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Auktionsdesign als Schwerpunkt der Diskussion 
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• Derzeit werden eine Vielzahl an Modellen mit jeweiligen 
Untervarianten diskutiert und geprüft 

• Kein Modell hat nur Vorteile und keine Nachteile 

 

 

 

 

 

 

Vielfältige Modelle, zwei Pole 
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Späte Ausschreibung Frühe Ausschreibung 

Projektbindung Kein Projektbezug 

Hohe materielle Präqualifikation  Keine materielle Präqualifikation 

(Geringere) finanzielle Sicherheit Hohe finanzielle Sicherheit 

Kurze Realisierungsfrist Sehr lange Realisierungsfrist 

Übertragbarkeit möglich Übertragbarkeit zwingend 
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Unterschiedliche Projektabläufe 
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Quelle: Ecofys für BMWi, 2015 
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• Bereits im BMWi-Prozess sehr viele offene Fragen: 

– Übertragbarkeit der Förderung? 

– Preisfindungsmechanismus? 

– Höhe der Sicherheiten und Realisierungsfristen? 

– Leistungsfähigkeit des Referenzertragsmodells? 

– Sonderregelungen für kleine Akteure/Bürgerenergieprojekte? 

– Vereinbarkeit mit Übergangsregelungen? 

• Vermutlich werden im Gesetzgebungsverfahren zusätzliche 
Fragen mit noch weitreichenderen Folgen gestellt werden: 

– Fixe Ex-ante-Prämie? 

– Zubau wirklich auf 2.500 MW/a (netto) festsetzen? 

– … 

Viele offene Fragen mit weitreichenden Konsequenzen 
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MÖGLICHE PRÄQUALIFIKATIONS- 
ANFORDERUNGEN 
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• Legt Anforderungen an zulässige Gebote fest 

• Filter, um Ernsthaftigkeit der Gebote zu prüfen 

• Strukturell in dieser Hinsicht durch andere 
Designparameter, insbesondere finanzielle Sicherheiten und 
Fristen, austauschbar 

– Aber: Im Hinblick auf andere Ziele – etwa den Erhalt der Akteurs-
vielfalt – können dagegen unterschiedliche Wirkungen auftreten 

• Nur bei der „späten“ Ausschreibung mit konkretem 
Projektbezug sinnvoll 

• Aktuelle Diskussion stellt direkt oder mittelbar auf BImSchG-
Genehmigung ab 

Materielle Präqualifikation 
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Keine Übertragbarkeit des Ausschreibungsdesigns für PV-
Freiflächenanlagen auf Windenergieanlagen (WEA) 

• Freiflächenausschreibungsverordnung (FFAV) für PV-Anlagen 
lässt nur Vorhaben auf Flächen mit Bebauungsplan zu 

• WEA aufgrund Außenbereichsprivilegierung (§ 35 I BauGB) in 
der Regel ohne vorherige Bebauungsplanung / höherrangige 
Planvorgaben planungsrechtlich zulässig 
(aber: § 35 III 3 BauGB und ggf. Entprivilegierung durch 
Abstandsregelungen der Länder, z.B. 10-H in Bayern) 

 Übertragung des Ausschreibungsdesigns für PV auf WEA würde 
den verschiedenen planungsrechtlichen Flächenkulissen die 
Bedeutung nehmen und Planungskosten und -zeit verursachen 

Ausgangspunkt: Notwendigkeit technologiespezifischer  
Präqualifikationen 
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Planung und Genehmigung bei PV-Freiflächen und WEA  
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• im Genehmigungsrecht: 

– Bestandskräftiger Genehmigungsbescheid 

– Bestimmter Teilschritt im Genehmigungsverfahren 

– Vorbescheid/Teilgenehmigung 

• im Planungsrecht: 

– Standorte im Außenbereich ohne Vorhandensein windspezifischer 
Vorgaben (bloße Außenbereichsprivilegierung)  

– Standorte im Außenbereich mit windspezifischen Vorgaben in 
Regional-/Flächennutzungsplänen 

– Standorte im Planbereich eines Bebauungsplan für WEA 

• Untersuchungsanliegen: Identifikation möglicher 
Anknüpfungspunkte und Bewertung der Aussagekraft im 
Hinblick auf Realisierungswillen und -wahrscheinlichkeit 

Überblick untersuchter Anknüpfungspunkte 
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Zwischenfazit zu Realisierungswillen und 
-wahrscheinlichkeit 
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• Alle der Genehmigung vorgelagerten Teilschritte nach der 
Antragstellung – mit Ausnahme „Antrag ohne Unterlagen“ – 
haben keinen nennenswerten Kostenvorteil  
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Zwischenfazit zu Realisierungswillen und 
-wahrscheinlichkeit 

 

 

 

 

 

• Anknüpfung an nur einzelne Grundfälle führt zum 
Ausschluss der übrigen Fälle 

• Anknüpfung an alle Grundfälle nimmt Präqualifikation 
weitgehend die Filterfunktion 
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AUSBLICK 
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• Für den Erfolg der „Energiewende“ ist der Ausbau der 
erneuerbaren Energien zwar notwendige, … 

• …. aber nicht allein hinreichende Bedingung 

• Zentrale Herausforderungen der erneuerbaren Energien 
sind unabhängig vom gewählten Förderinstrumentarium 
und sind deshalb außerhalb des EEG zu lösen 

• Der Augenmerk ist daher weitaus stärker auf den 
Änderungsbedarf jenseits des EEG zu richten 

• Diskussionen um das „Marktdesign“ und die Zukunft der 
konventionellen Kraftwerke ist von mindestens 
gleichwertiger Bedeutung 

Auch die Einführungen von Ausschreibungen  
werden die Probleme nicht lösen können 
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• Stiftung Umweltenergierecht 
hat in den letzten Monaten 
eine Reihe von Hintergrund- 
und Diskussionspapieren zum 
Ausschreibungsverfahren 
veröffentlicht: 

– Rechtslage im EEG 2014 

– Offene Fragen 

– Europarechtlicher Hintergrund 

– Akteursvielfalt 

– De-Minimes-Regeln Wind 

• Die Würzburger Berichte zum 
Umweltenergierecht sind auf 
unserer Homepage verfügbar 

Weitere Rechtsfragen 
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• Info | Stiftung Umweltenergierecht 
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen 

• www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal 

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden 
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• Der Rechtsrahmen für erneuerbare Energien in den 
Niederlanden – Ausschreibungen als Blueprint für Europa? 

• 23. April 2015 in Berlin 
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